
Anderungstarifvertrag Nr. 26

vom 3.Juni 2024

zum Kirchlichen Tarifvertrag Diakonie (KTD)

vom 15. August 2002

Zwischen

dem Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN),

vertreten durch den Vorstand

und

der Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord,

vertreten durch den Vorstand,

- einerseits -

- andererseits -

wird auf der Grundlage des Tarifvertrags zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen
Tarifpartnerschaft vom 3. Juni 2021 Folgendes vereinbart:

§1
Änderung des KTD

Der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie vom 15. August 2002, zuletzt geändert durch
Änderungstarifvertrag Nr. 26 vom 19. April 2023, wird wie folgt geändert:

1. In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird in Entgeltgruppe ES 8 die Ziff. 5 wie folgt geändert:

„Arbeitnehmerin mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der Regel
mindestens zweieinhalbjähriger Dauer, einer Zusatzqualifikation als Ausbilderin und
entsprechenden Tätigkeiten als Ausbilderin in Berufsbildungswerken."

2. In Anlage 1 Abteilung 2 Nr. 1 wird in der Entgeltgruppe ES 9 die Ziff. 3 aufgenommen

„3. Arbeitnehmerin mit einem Meister-, Techniker- oder Fachwirttitel als Ausbilderin in
Berufsbildungswerken."
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§2
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1 .Januar 2025 in Kraft.

Hamburg, den 3. Juni 2024

Für den Verband kirchlicher und diakonischer

Dienstgeber in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland (VKDN)

Für die
Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord
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